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Zuständigkeiten für die Gentechnik in Berlin 
(Stand Februar 2016) 

 
Die Zuständigkeiten für Grundsatzangelegenheiten und Vollzugsaufgaben im Bereich 
Gentechnik liegen in Berlin bei folgenden Behörden: 

• Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz 
_ Grundsatzangelegenheiten 

• Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz 
_ Grundsatzangelegenheiten, Steuerung, Aufsicht sowie Vollzugsaufgaben des Gentechnikrechts, 

soweit es sich um immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige Anlagen handelt 

• Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin 
_ Vollzug 

• Pflanzenschutzamt 
_ Vollzug nur bei Freisetzungen 

Im Folgenden sind die für die Gentechnik relevanten Auszüge der Zuständigkeitsregelungen 
mit der jeweiligen Fundstelle im Internet angegeben. 
 
 

Geschäftsverteilung des Senats vom 12. April 2012 
https://www.berlin.de/rbmskzl/regierender-buergermeister/senat/geschaeftsverteilung/ 

 
 

VIII. 
Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz 

Zum Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz gehören: 
(…) 
23. Grundsatzangelegenheiten der Gentechnik, soweit nicht die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt betroffen ist; 
28. Landesamt für Gesundheit und Soziales, soweit Gentechnik und Lebens- und Futtermittelrecht; 
 
 

IX. 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 

Zum Geschäftsbereich der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt gehören:  
(…) 
47. Grundsatzangelegenheiten, Steuerung, Aufsicht sowie Vollzugsaufgaben einschließlich 
Messungen auf den Gebieten (…) des Gentechnikrechts, soweit es sich um immissionsschutzrechtlich 
genehmigungsbedürftige Anlagen handelt sowie des Gewässerschutzes; 
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Anlage zum Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetz (ASOG) 
in der Fassung vom 11. Oktober 2006 (GVBl. S. 930), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 
3. 2. 2010 (GVBl. S. 45) 
http://gesetze.berlin.de/jportal/?quelle=jlink&query=ASOG+BE&psml=bsbeprod.psml&max=true&aiz=true 

 

 
Zuständigkeitskatalog Ordnungsaufgaben (ZustKat Ord) 
(zu § 2 Abs. 4 Satz 1) 
 
 

Nr. 10 
Umweltschutz 

Zu den Ordnungsaufgaben der für Umweltschutz zuständigen Senatsverwaltung gehören: 
(...) 
(9) die Ordnungsaufgaben nach dem Gentechnikgesetz und den auf Grund des Gentechnikgesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen, soweit nicht das Pflanzenschutzamt (Nr. 29 Abs. 2) zuständig ist, 

a)    bei gentechnischen Anlagen und gentechnischen Arbeiten, soweit ein gemeinsamer 
Anlagenteil mit einer nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftigen 
Anlage vorliegt, 
b)    beim Inverkehrbringen und bei den Freisetzungen gentechnisch veränderter 
Organismen, die in den unter Buchstabe a genannten Anlagen erzeugt wurden. 

 
 

Nr. 29 
Pflanzenschutzamt 

Zu den Ordnungsaufgaben des Pflanzenschutzamtes gehören: 
(…) 
(2)    die von den Ländern wahrzunehmenden Ordnungsaufgaben bei Freisetzung gentechnisch 
veränderter Pflanzen nach dem Gentechnikgesetz und den auf Grund des Gentechnikgesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen. 
 
 

Nr. 32 
Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin 

Zu den Ordnungsaufgaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales Berlin 
gehören: 
(...) 
(12)    die Ordnungsaufgaben nach dem Gentechnikgesetz und den auf Grund des 
Gentechnikgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen, soweit nicht die für Umweltschutz zuständige 
Senatsverwaltung (Nummer 10 Absatz 9) oder das Pflanzenschutzamt (Nr. 29 Abs. 2) zuständig sind; 
 
 

http://gesetze.berlin.de/jportal/?quelle=jlink&query=ASOG+BE&psml=bsbeprod.psml&max=true&aiz=true

